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Sitzung vom 15. September 1993

2818. Nutzungsplanung Uetikon a.S. (Ergänzung)
Mit Beschluss Nr. 872/1985 genehmigte der Regierungsrat die Nut
zungsplanung der Gemeinde Uetikon a. S. Infolge hingiger Rekurse
musste u. a. ein Teil der Reservezone Rundi/Haslibach von der Geneh
migung ausgenommen werden. Am 13. Mai 1988 wies das Bundesgericht
eine staatsrechtliche Beschwerde der Gemeinde Uetikon a. S. ab und be
stLitigte damit den Rekursentscheid des Regierungsratcs (RRB Nr. 2982/
1987), mit dem die Gemeinde verpflichtet wurde, 6 ha Land statt in die
Reservezone in die Bauzone einzuweisen. In Nachachtung dieses Ent
scheides beschloss die Gemeindeversammlung Uetikon a. 5. vom 9. De
zember 1991 die linzonung des Gebietes Rundi/Haslibach. Gleichzeitig
ergLinzte sie den Zonenplan geringfügig, führte den Erschliessungsptan
nach und nahm die Ztiordnung der Empfindlichkeitsstufen gemtss LSV
vor. GemLiss Zeugnissen der Bezirksratskanztei Meilen vom 28. Juli
1993 sowie der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 9. Februar
1993 sind gegen diese Beschlüsse keine Rekurse eingegangen.

Mit Verfügung vom 7. Oktober 1992 stellte die Volkswirtschaftsdirek
tion fest, dass die Bestockung auf dem Grundstück Kat.-Nr. 3012 kein
Wald im Sinne der Forstgesetzgebung sei. Aufgrund einer Kompetenz-
delegation der Gemeindeversammlung hob darauf der Gemeinderat Ueti
kon a. S. mit Beschluss vom 22. Oktober 1992 die damit hinüillig gewor
dene Waldabstandslinie für die Grundstücke Kat.-Nrn. 2701, 2960, 3012
und 3308 auf und wies die bisher als Wald bezeichneten Teilfkichen der
Grundstücke Kat.-Nrn. 3012 und 3308 der Zone L2/25 bzw. der Reserve-
zone zu. Gleichzeitig setzte er für die Grundstücke Kat.-Nrn. 270f, 2960
und 3012 eine erweiterte GewLisserabstandslinie fest. GemLiss Zeugnis
der Kanzlei der Baurekurskornmissionen vom 11. Dezember 1992 sind
gegen diesen Beschluss keine Rekurse eingegangen.

Mit Schreiben vom 11. Februar 1993 ersucht der Gemeinderat Ueti
kon a. 5. um Genehmigung dieser I3eschlüsse. Sie geben Anlass zu fol
genden Bemerkungen:

Im Erschliessungsplan wird das neu eingezonte Gebiet Rundi/Hasli
bach einer «weiteren Frschliessungsetappe» zugewiesen, obwohl der Re
gierungsrat im Rahmen von Rekursverfahren mehrmals (RRB Nrn.
461/1984, 2982/1987) entschieden hat, dass der Ausbau der Alten Berg
strasse im Erschliessungsplan in der 1. Etappe vorzusehen sei. Die ab
weichende Festlegung hat der Gemeinderat Uetikon a. 5. damit begrün
det, dass Sanierung und Ausbau der Alten Bergstrasse, Abschnitt Gross-
dorf—Brand, technisch und finanziell eine umfangreiche Aufgabe seien.
Die Baulinienvorlage für die Alte Bergstrasse liege heute zur Genehmi
gung vor, als Vorleistung für die Strassensanierung sei der Rundihach
bereits verlegt worden; daraus sei ersichtlich, dass die Gemeinde den
Ausbau der Alten Bergstrasse schrittweise vorantreibe. Aus politischen
Gründen müsse aber darauf verzichtet werden, das Projekt Alte Berg
strasse mit dem Erschliessungsplan festzutegen; es sei vielmehr im
dannzumaligen Zeitpunkt der Gemcindeversammlung eine detaillierte
Kreditvorlage zu unterbreiten. I)em kann nicht gefolgt werden. Mit dem
Planungs- und l3augesetz ist 1975 der Erschliessungsplan eingeführt
worden, um den Zusammenhang zwischen Finzonung und Erschlies
sung, und zwar sowohl hinsichtlich der Groberschliessungspflicht der
Gemeinde als auch, in bezug auf die 1. Etappe, hinsichtlich ihrer Bau
pflicht und der Zahlungspflicht aller Grundeigentümer für die Fein
erschliessung, sicherzustellen ( 90ff. und 167 PBG). Aus diesem
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Grund ist auch die ‘Vom Gemeinderat in der Anhörung zur vorgesehenen
teilweisen Nichtgenehmigurig mit Schreiben vom 27. August 1993 ver
tretene Auffassung verfehlt, dass es der Gemeinde freigestellt bleiben
solle, nur den Ausbau der Alten Bergstrasse, nicht aber das dadurch
groberschlossene Gebiet Rundi/Haslibach der 1. Erschliessungsetappe
zuzueisen. Da es sich dabei vorab um eine Rechtsfrage handelt, sind
auch die Ausführungen des Gemeinderates zur abgeschwächten Über
prüfungspraxis des Regierungsrates in Zweckmässigkeitsfragen nicht
stichhaltig. Die Festsetzung der Alten Bergstrasse in der 1. Etappe des
Erschliessungsplans ohne gleichzeitige Zuweisung des zugeordneten Ge
bietes Rundi/Haslibach in die erste Erschliessungsetappe wäre aber
auch unzweckmässig. Für das Gebiet Rundi/Haslibach wurde zudem
das Quartierplanverfahren eingeleitet, das die Feinererschliessung dieses
Gebietes sicherstellen soll (BDV Nr. 1489/1991). Die Baupfticht der Ge
meinde für diese Feinerschliessungsanlagen wird jedoch nur ausgelöst,
wenn die Groberschliessung rechtlich gesichert ist, was den Einbezug
des fraglichen Gebietes in die 1. Etappe voraussetzt. Die Gemeinde Ueti
kon a. 5. ist deshalb einzuladen, in Nachachtung der Entscheide des Re
gierungsrates (RRB Nrn. 461/1984, 2982/1987) das Gebiet Rundi/Hasli
bach im Rahmen der zurzeit in Arbeit befindlichen Ortsplanungsrevi
sion im Erschliessungsplan der 1. Etappe zuzuweisen.

Obwohl im rechtskräftigen Erschliessungsplan als erschlossen bezeich
net, werden mit dem revidierten Erschliessungsplan die Gebiete Büel
und Rotholz einer «weiteren Erschliessungsetappe» zugewiesen. Da sich
seit der Festsetzung des Erschliessungsplans im Jahre 1984 die Verhält
nisse nicht geändert haben, ist davon auszugehen, dass die Gebiete Büel
und Rotholz nach sie vor als groberschlossen zu betrachten sind. Eine
Versetzung in die «weitere Erschliessungsetappe» kann daher nicht in
Frage kommen und ist somit von der Genehmigung auszunehmen.

Im übrigen steht der Genehmigung nichts entgegen.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

1. Die mit Beschlüssen der Gerneindcversammlung Uetikon a. S. vorn
9. Dezember 1991 und vom Gemeinderat Uetikon a. 5. vom 22. Oktober
1992 festgesetzten Ergänzungen der Nutzungsplanung werden vorbe
hältlich Dispositiv Ziffer II genehmigt.

II. Von der Genehmigung des Erschliessungsplans wird die Einteilung
der Gebiete Büel und Rotholz in die «weitere Erschliessungsetappe»
ausgenommen.

III. Die Gemeinde Uetikon a. 5. wird eingeladen, im Rahmen der hän
gigen Revision der Nutzungsplanung die Alte Bergstrasse und das Ge
biet Rundi/Haslibach im Erschliessungsplan der 1. Erschliessungsetappe
zuzuweisen.

IV. Mitteilung an den Gemeinderat Uetikon a.S., 8707 Uetikon a.S.
(unter Beilage eines mit Genehmigungsvermerk versehenen Planexem
plars), die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht
sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

i. V.
Hirschj

Zürich, den 15. September 1993


